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dächtnisstiftung für Seerechtsfragen sowie für die Audiovisu-
elle Völkerrechtsbibliothek der Vereinten Nationen zu entrich-
ten, und dankt denjenigen Mitgliedstaaten, Institutionen und 
Privatpersonen, die hierfür bereits freiwillige Beiträge entrich-
tet haben; 

 15. fordert insbesondere alle Regierungen nachdrücklich 
auf, freiwillige Beiträge für die Veranstaltung von regionalen 
Fortbildungskursen auf dem Gebiet des Völkerrechts durch das 
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 
bereitzustellen, insbesondere zur Deckung des Betrags, der zur 
Finanzierung der Tagegelder für die höchstens fünfundzwanzig 
Teilnehmer an jedem der regionalen Kurse benötigt wird, wo-
durch die künftigen Gastländer weniger belastet würden und es 
dem Institut möglich wäre, die regionalen Kurse auch in Zu-
kunft zu veranstalten; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
des Programms in den Jahren 2000 und 2001 Bericht zu erstat-
ten und ihr nach Konsultationen mit dem Beratenden Aus-
schuss des Programms Empfehlungen für die Durchführung des 
Programms in den darauf folgenden Jahren zu unterbreiten; 

 17. beschließt, fünfundzwanzig Mitgliedstaaten, davon 
sechs aus Afrika, fünf aus Asien, drei aus Osteuropa, fünf aus 
Lateinamerika und der Karibik und sechs aus Westeuropa und 
anderen Staaten, für einen am 1. Januar 2000 beginnenden 
Vierjahreszeitraum zu Mitgliedern des Beratenden Ausschusses 
des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen für Lehre, Studi-
um, Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts zu 
ernennen22; 

 18. beschließt außerdem, den Punkt "Hilfsprogramm der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und bes-
seres Verständnis des Völkerrechts" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/103 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/611) 

54/103. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht über ihre zwei-
unddreißigste Tagung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. De-
zember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten Natio-
nen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitli-
chung des internationalen Handelsrechts zu fördern und dabei 

 
22 Äthiopien, Deutschland, Frankreich, Ghana, Iran (Islamische Republik), Itali-
en, Jamaika, Kanada, Kenia, Kolumbien, Libanon, Malaysia, Mexiko, Nigeria, 
Pakistan, Portugal, die Russische Föderation, Sudan, Trinidad und Tobago, die 
Tschechische Republik, die Ukraine, Uruguay, die Vereinigte Republik Tansa-
nia, die Vereinigten Staaten von Amerika und Zypern wurden zu Mitgliedern 
des Beratenden Ausschusses des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen für 
Lehre, Studium, Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts er-
nannt. 

die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der Ent-
wicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des interna-
tionalen Handels zu berücksichtigen, 

 in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschreiten-
de Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung rechtli-
cher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, ins-
besondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, einen 
bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im inter-
nationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker leisten 
würde, 

 unterstreichend, dass der Tätigkeit der Kommission in An-
betracht der zunehmenden Bedeutung der Modernisierung des 
internationalen Handelsrechts für die weltweite Wirtschafts-
entwicklung und somit für die Aufrechterhaltung freundschaft-
licher Beziehungen zwischen den Staaten ein höherer Stellen-
wert eingeräumt werden muss, 

 betonend, wie wichtig es ist, dass Staaten jeden wirtschaft-
lichen Entwicklungsstandes und unterschiedlicher Rechtssy-
steme an dem Prozess der Harmonisierung und Vereinheitli-
chung des internationalen Handelsrechts teilnehmen, 

 nach Behandlung des Berichts der Kommission über ihre 
zweiunddreißigste Tagung23, 

 im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis-
sion im Rahmen der Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio-
nen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des interna-
tionalen Handelsrechts betrifft, 

 besorgt darüber, dass die von anderen Organen des Systems 
der Vereinten Nationen ohne Abstimmung mit der Kommission 
unternommenen Aktivitäten auf dem Gebiet des internationalen 
Handelsrechts zu unerwünschter Doppelarbeit führen könnten, 
was nicht dem in ihrer Resolution 37/106 vom 16. Dezember 
1982 erklärten Ziel der Förderung von Effizienz, Konsistenz 
und Kohärenz bei der Vereinheitlichung und Harmonisierung 
des internationalen Handelsrechts entsprechen würde, 

 betonend, wie wichtig die Weiterentwicklung des Fallrechts 
zu den Rechtstexten der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht ist, um die einheitliche An-
wendung der Rechtstexte der Kommission zu fördern und sei-
nen Nutzen für Regierungsbeamte, Fachleute und Akademiker 
zu erhöhen, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der Kom-
mission der Vereinten Nationen für internationales Handels-
recht über ihre zweiunddreißigste Tagung23; 

 2. spricht der Kommission ihre Anerkennung aus für die 
Fortschritte, die sie bei ihren Arbeiten über Forderungsfinan-
zierung, elektronischen Geschäftsverkehr, privatfinanzierte 
Infrastrukturprojekte und die Umsetzung des Übereinkommens  
23 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 17 (A/54/17).  
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frastrukturprojekte und die Umsetzung des Übereinkommens 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche, geschehen am 10. Juni 1958 in New York24, in 
innerstaatliches Recht erzielt hat; 

 3. appelliert an die Regierungen, soweit nicht bereits ge-
schehen, den vom Sekretariat verteilten Fragebogen über die 
auf die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche Anwendung findende Rechtsordnung zu beantworten; 

 4. bittet die Staaten, Personen für die Mitarbeit in der 
privaten Stiftung zu benennen, die eingerichtet wurde, um den 
Privatsektor zur Unterstützung der Kommission zu ermutigen; 

 5. erklärt erneut, dass die Kommission, als das zentrale 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet des internationalen Handelsrechts, den Auftrag hat, die 
Rechtstätigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren, und 

 a) fordert in diesem Zusammenhang alle Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf und bittet die anderen inter-
nationalen Organisationen, das Mandat der Kommission sowie 
die Notwendigkeit zu berücksichtigen, bei der Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz, Konsistenz und Ko-
härenz zu fördern; 

 b) empfiehlt der Kommission in diesem Zusammenhang, 
über ihr Sekretariat die enge Zusammenarbeit mit den anderen 
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen inter-
nationalen Organen und Organisationen, einschließlich der Re-
gionalorganisationen, aufrechtzuerhalten; 

 6. erklärt außerdem erneut, wie wichtig vor allem für die 
Entwicklungsländer die Arbeit ist, welche die Kommission im 
Hinblick auf Ausbildung und technische Hilfe auf dem Gebiet 
des internationalen Handelsrechts leistet, wie beispielsweise 
die Gewährung von Hilfe bei der Erarbeitung innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften, die auf Rechtstexten der Kommission be-
ruhen; 

 7. erklärt, dass sich die Kommission verstärkt bemühen 
sollte, im Zuge der Veranstaltung von Seminaren und Sympo-
sien eine solche Ausbildung und technische Hilfe anzubieten, 
und 

 a) dankt in diesem Zusammenhang der Kommission für 
die Veranstaltung von Seminaren und Informationsmissionen in 
Argentinien, Aserbaidschan, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Bul-
garien, China, Guatemala, Kamerun, Mexiko, der Mongolei, 
Peru, Rumänien, Sambia und Venezuela; 

 b) dankt in diesem Zusammenhang den Regierungen, de-
ren Beiträge die Veranstaltung der Seminare und Informa-
tionsmissionen ermöglicht haben, und appelliert an die Regie-
rungen, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen sowie 
an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds für Symposien der Kommis-
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
und nach Bedarf zur Finanzierung von Sonderprojekten zu ent-
 
24 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 330, Nr. 4739. 

richten und das Sekretariat der Kommission auch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungsländern, sowie bei 
der Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwicklungsländern 
zu unterstützen, damit diese an solchen Seminaren und Sympo-
sien teilnehmen können; 

 8. appelliert an das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und an die anderen für Entwicklungshilfe zustän-
digen Organe, wie beispielsweise die Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung und die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, sowie an die Regierungen im 
Rahmen ihrer bilateralen Hilfsprogramme, das Programm der 
Kommission für Ausbildung und technische Hilfe zu unterstüt-
zen, mit der Kommission zusammenzuarbeiten und ihre 
Aktivitäten mit denen der Kommission abzustimmen; 

 9. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Institutionen 
und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an den Treuhand-
fonds zu entrichten, damit Entwicklungsländern, die Mitglied 
der Kommission sind, auf deren Antrag und im Benehmen mit 
dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuss gewährt werden 
kann; 

 10. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil-
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen während der vierundfünfzigsten Ta-
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus-
schuss auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenigsten ent-
wickelten Ländern, die Mitglied der Kommission sind, auf An-
trag und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reiseko-
stenzuschuss gewährt werden kann; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die wirksame Durchfüh-
rung des Programms der Kommission zu gewährleisten und zu 
fördern; 

 12. betont, wie wichtig es für die weltweite Vereinheitli-
chung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
ist, dass die aus der Arbeit der Kommission hervorgehenden 
Übereinkommen in Kraft treten, und legt den Staaten zu diesem 
Zweck eindringlich nahe, soweit nicht bereits geschehen, die 
Unterzeichnung und Ratifikation dieser Übereinkommen be-
ziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu erwägen. 

RESOLUTION 54/104 

Auf der 76. Plenarsitzung am 9. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/612) 

54/104. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum 
Gastland 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die Be-
ziehungen zum Gastland25, 

 
25 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 26 (A/54/26). 




